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§ 16 WEG 2002 Nutzung, Änderung
und Erhaltung des

Wohnungseigentumsobjekts
 WEG 2002 - Wohnungseigentumsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Die Nutzung des Wohnungseigentumsobjekts kommt dem Wohnungseigentümer zu.

2. (2)Der Wohnungseigentümer ist zu Änderungen (einschließlich Widmungsänderungen) an seinem

Wohnungseigentumsobjekt auf seine Kosten berechtigt. Die Änderungen bedürfen der Zustimmung aller anderen

Wohnungseigentümer, sofern die Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen anderer Wohnungseigentümer

möglich ist. Unter den folgenden Voraussetzungen darf eine Zustimmung nicht verweigert und kann eine nicht

erteilte Zustimmung gerichtlich ersetzt werden:

1. 1.Die Änderung darf weder eine Schädigung des Hauses noch eine Beeinträchtigung schutzwürdiger

Interessen der anderen Wohnungseigentümer, besonders auch keine Beeinträchtigung der äußeren

Erscheinung des Hauses, noch eine Gefahr für die Sicherheit von Personen, des Hauses oder von anderen

Sachen zur Folge haben.

2. 2.Werden für eine solche Änderung auch allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch genommen, so muss

die Änderung überdies entweder der Übung des Verkehrs entsprechen oder einem wichtigen Interesse des

Wohnungseigentümers dienen. Für die Einbeziehung oder den Einbau einer Wasserentnahmestelle oder

eines Klosetts in das Innere des Wohnungseigentumsobjekts, für die Errichtung von Strom-, Gas-, Wasser-

oder Fernsprechleitungen, Beheizungsanlagen und ähnlichen Einrichtungen sowie für die barrierefreie

Ausgestaltung eines Wohnungseigentumsobjekts oder von allgemeinen Teilen der Liegenschaft darf aus

diesem Grund die Zustimmung jedenfalls nicht verweigert werden; das Gleiche gilt für die Anbringung einer

Vorrichtung zum Langsamladen eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs, einer Photovoltaikanlage am

Balkon oder an der Terrasse zur Versorgung des Wohnungseigentumsobjekts sowie von nach dem Stand der

Technik notwendigen Einrichtungen für den Rundfunkempfang und den Empfang digitaler Dienstleistungen,

sofern der Anschluss an eine bestehende Einrichtung nicht möglich oder nicht zumutbar ist.

3. 3.Werden für eine solche Änderung auch Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekte anderer

Wohnungseigentümer in Anspruch genommen, so muss überdies der betroffene Wohnungseigentümer der

Änderung nur zustimmen, wenn sie keine wesentliche und dauernde Beeinträchtigung seines

Wohnungseigentums zur Folge hat und sie ihm bei billiger Abwägung aller Interessen zumutbar ist. Der

Wohnungseigentümer, der die Änderung durchführt, hat den beeinträchtigten Wohnungseigentümer

angemessen zu entschädigen.

3. (3)Ist eine behördliche Bewilligung für Änderungen erforderlich, die die anderen Wohnungseigentümer nach

Abs. 2 dulden müssen, so dürfen diese eine für die Erlangung der Bewilligung allenfalls erforderliche Mitwirkung

nicht verweigern.

4. (4)Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 gelten sinngemäß auch für Änderungen im Bestand räumlich unmittelbar
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aneinandergrenzender Wohnungseigentumsobjekte sowie für die Übertragung von Zubehörobjekten.

5. (5)In den Fällen der barrierefreien Ausgestaltung eines Wohnungseigentumsobjekts oder von allgemeinen Teilen

der Liegenschaft, der Anbringung einer Vorrichtung zum Langsamladen eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs,

der Anbringung einer Solaranlage an einem als Reihenhaus oder Einzelgebäude errichteten

Wohnungseigentumsobjekt, der Anbringung einer steckerfertigen Photovoltaik-Kleinsterzeugungsanlage am

Balkon oder an der Terrasse, der Anbringung von sich in das Erscheinungsbild des Hauses harmonisch

einfügenden Vorrichtungen zur Beschattung eines Wohnungseigentumsobjekts sowie des Einbaus von

einbruchsicheren Türen gilt die Zustimmung eines Wohnungseigentümers als erteilt, wenn er von der geplanten

Änderung durch Übersendung auf die in § 24 Abs. 5 bestimmte Weise verständigt worden ist und der Änderung

nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Verständigung widerspricht. In der Verständigung muss die

geplante Änderung klar und verständlich beschrieben und müssen die Rechtsfolgen des Unterbleibens eines

Widerspruchs genannt werden. Ein Widerspruch muss dem die Änderung anstrebenden Wohnungseigentümer

auf Papier oder in dauerhaft speicherbarer elektronischer Form übermittelt werden. Eine wesentliche und

dauernde Beeinträchtigung seines Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekts muss ein Wohnungseigentümer

allerdings auch dann nicht dulden, wenn er einen Widerspruch unterlassen hat.

6. (6)Hat eine Änderung, für die auch allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch genommen wurden (Abs. 2 Z 2),

im Weiteren höhere Kosten für die Erhaltung dieser allgemeinen Teile zur Folge, so hat der Wohnungseigentümer

die durch seine Änderung verursachten Mehrkosten zu tragen.

7. (7)Der Wohnungseigentümer hat das Wohnungseigentumsobjekt und die dafür bestimmten Einrichtungen,

insbesondere die Strom-, Gas- und Wasserleitungen sowie die Beheizungs- und sanitären Anlagen, auf seine

Kosten so zu warten und in Stand zu halten, dass den anderen Wohnungseigentümern kein Nachteil erwächst. Er

hat ferner das Betreten und die Benützung des Wohnungseigentumsobjekts zu gestatten, soweit dies zur

Erhaltung der allgemeinen Teile der Liegenschaft oder zur Behebung ernster Schäden des Hauses erforderlich ist;

für die vermögensrechtlichen Nachteile, die er dadurch erleidet, ist er von der Eigentümergemeinschaft

angemessen zu entschädigen.

8. (8)Ein Wohnungseigentümer, der in seiner Garage oder an seinem Abstellplatz für ein Kraftfahrzeug eine einzelne

Vorrichtung zum Laden eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs angebracht hat, muss deren Nutzung nach

Inbetriebnahme einer gemeinsamen Elektro-Ladeanlage unterlassen, wenn die Eigentümergemeinschaft dies auf

Grundlage eines darüber gefassten Beschlusses von ihm verlangt und die elektrische Versorgung der

Liegenschaft durch eine Beteiligung an der gemeinsamen Anlage besser genützt werden kann als durch die

weitere Nutzung der Einzelladestation; diese Unterlassungspflicht tritt aber frühestens fünf Jahre nach Errichtung

der Einzelladestation ein.
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